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Tagesordnung:

1. Berichte
2. Prüfbericht zum Rechnungsabschluss 2019 der Marktgemeinde Rankweil
3. Marktgemeinde Rankweil Immobilienverwaltungs GmbH, Jahresabschluss 2019 -

Umlaufbeschluss
4. Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH, Jahresabschluss 2019 - Umlaufbeschluss
5. Sozialzentrum Rankweil GmbH, Jahresabschluss 2019 - Umlaufbeschluss
6, Ringstraße Rankweil Projekt GmbH, Jahresabschluss 2019 - Umlaufbeschluss
7. Ringstraße Rankweil Projekt GmbH, Darlehensrückzahlung
B. Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Rankweil 2019
9. Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, TW Tippwest GmbH, GST-NR 591415,

An der Maut
10. Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, Aloisia Achtsnit, GST-NR 130715, Hans-Frick-Weg
11. Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, Stadelmann/Schmid, Müller/Böttiger,

GST-NR 8050, Eschenweg
12. Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Manfred Ellensohn GmbH, GST-NRN 8185,

Römergrund
13. Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Frick/Welte, GST-NR 8209, Römergrund
14. Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Rothmund/Kovar/Tschann/Kriegl, GST-NRN 6328,

6329 und 6330, Pfäfersweg
15. Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Rudolf Böckle, GST-NRN 5BB0/3, Im Martinsfeld
16, Anderungsvorschlag zum Flächenwidmungsplan, Krankenhausbetriebsgesellschaft,

LKH Rankweil, GST-NR 643715 u.a., Valdunastraße
17. Benützungsentgelt für öffentliche Verkehrsflächen
18. Bürgschaftsübernahme für Kreditrückzahlung zum Projekt,,Grundwasserbrunnen Im Schlatt"
19. Energiebericht 2019
20. Genehmigung der Verhandlungsschriften über die 22. öffentliche Sitzung der

Gemeindevertretung vom 3.3.2020
21. Allfälliges

Die Bürgermeisterin eröffnet die öffentliche Sitzung, stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß
edolgte und konstatiert die Beschlussfähigkeit gemäß 5 43 Abs. 1 Gemeindegesetz,

Vor Eingang in die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen, die Tagesordnung gem. g 41
Abs. 3 GG um Top,,Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, Glavac Nina, GST-NR7345/L0,
Hinter den Bündten" zu ergänzen.

Erledigungen:

1. Berichte
Die Vorsitzende berichtet über das Programm zum Rankweiler Sommer 2020. Heuer wurde
neben dem üblichen Programm, erstmals ein separates Programm für Kinder und Jugend-
liche erstellt.

Die Osterr. Bundesregierung hat aufgrund der Corona-Pandemie ein Unterstützungspaket
für Gemeinden im Ausmaß von 1 Mrd. Euro geschnüft, Die Vorsitzende erläuteft die
Förderbedingungen, Für Rankweil ist ein Fördervolumen in Höhe von 1,2 Mio. € vorgesehen,
welches zur Gänze ausgeschöpft werden soll,

Der Gemeindevorstand hat am 8.6.2020 unter Anwendung des $ 60 Abs, 3 GG folgende
Vergaben namens der Gemeindevertretung getätigt:
. Gewerkevergaben für Volksschule Brederis - mehrstimmig

Anschaffung Einbau- und Schulmöbel in Höhe von max. 575,000,00 €, inkl. MwSt.
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Ka na I ba ua rbeiten - d iverse Enrreiteru ngen 2020
Vergabe Baumeisterarbeiten an Firma Gort Hermann, Frastanz zu 228.000,00 €,
zzgl, MwSt.

Die Firma Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Ravensburg, hat die Betriebsliegen-
schaft der früheren Firma Rentschler Fill Solutions bzw. Impletio, Römergrund, enrvorben
und wird den Standoft analog der ursprünglichen Ausrichtung weiter betreiben.

Am 4.7.2020 hat der 2. Workshop zur Oftskernentwicklung stattgefunden. Der nächste
Workshop wird im Herbst angeboten.

Bei der im März durch einen Brandfall stark in Mitleidenschaft gezogenen Häusle-Villa wurde
ein Notdach sowie ein Sichtschutz angebracht. Von der Versicherung wurde eine erste
Zahlung in Höhe von 250.000,00 € geleistet.

Wie in der 21. Sitzung der Gemeindevertretung vom L7.L2.20L9 vereinbaft, soll eine
verursachergerechte Bemessung der Kanalgebühren eingeführt werden,
Diesbezüglich schlägt die Vorsitzende vor, eine Arbeitsgruppe einzurichten, an welcher
politische Veftreter, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und externe Experten mitarbeiten
sollen.
Weitere Interessierte können gerne in der Arbeitsgruppe mitarbeiten. Gestaftet soll nach
den Sommerferien werden.

Die derzeit ausgeschriebenen personellen Nachbesetzungen bei der Marktgemeinde
Rankweil werden erläuteft.

2. Prüfbericht zum Rechnungsabschluss 2O19 der Marktgemeinde Rankweil
Die Vorsitzende eröffnet den Tagesordnungspunkt und übergibt das Wort an den
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, GV Madlener (SPÖ), welcher den Prüfbericht
vofträgt und feststellt, dass der Rechnungsabschluss 2019 in den Sitzungen 32 bis 36 des
Prüfungsausschusses behandelt wurde. Im Rahmen der Prüfungen wurden verschiedene
Haushaltspositionen und Belegkreise, verschiedene Nachweise sowie Beteiligungen geprüft.

Im Zuge der Überprüfungen wurden drei Anregungen bzw. Empfehlungen ausgearbeitet.
So wurde zum Beispiel der Finanz- und Wirtschaftsausschuss ersucht, die Bewertung des
Straßenvermögens nochmals zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.

Die von den Prüfern gestellten Fragen wurden zur vollsten Zufriedenheit aller beantwortet.
Das Prüfszenario wird erläutert. Bei der Überprüfung des Rechnungsabschlusses 2019 gab
es keinerlei Beanstandungen, die eingesehenen und angefordeften Unterlagen waren
sauber und korrekt geführt und wurden auch umgehend zur Vefügung gestellt. Der
Prüfungsausschuss bedankt sich bei allen am Rechnungsabschluss beteiligten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Amtes für die gute Zusammenarbeit.

Die Vorsitzende nimmt Bezug auf die Bewertung von Straßen und erläutert das Prozedere
der Beweftung.

Der Prüfbericht zum Rechnungsabschluss 2019 wird einstimmig zur Kenntnis
genommen. (31rO)
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3. Marktgemeinde Rankweillmmobilienverwaltungs GmbH, Jahresabschluss 2019
Umlaufbeschluss
AZ9L4lU0 el
Die Bilanz der Marktgemeinde Rankweillmmobilienverwaltungs GmbH weist im 2019 einen
Jahresüberschuss in Höhe von 30.114,05 € aus. Unter Einrechnung des Verlustvortrages
aus 2018 (-152.840,66 €) beträgt der Bilanzverlust -I22.726,6L €, welcher auf neue
Rechnung vorgetragen wird. Gemäß Gesellschaftervertrag ist der Gesellschafterin (Markt-
gemeinde Rankweil) der Jahresabschluss zur Beschlussfassung und Entlastung der
Geschäftsführung vorzulegen.

Nachfolgenden Empfehlungen des Beirates wird einstimmig zugestimmt:
Die Gesellschafterin (Marktgemeinde Rankweil) efteilt einstimmig die Zustim-
mung zur nachstehenden schriftlichen Beschlussfassungr (31:0)
1) Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird in vorliegender Fassung

genehmigt.
2) Bifanzergebnis 2019 (VerlustL22.726,61) wird auf neue Rechnung vorgetra-

gen.
3) Der Umlaufbeschluss wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.
4) Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2019 die Entlastung efteilt.

4. Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH, Jahresabschluss 2019 - Umlauf-
beschluss
AZ9L4/2 el
Die Bilanz weist im Jahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.825,66 € aus, Unter
Einrechnung des Gewinnvortrages aus 2018 im Ausmaß von 4.294,99 € beträgt der Bilanz-
gewinn 2.469,33 €, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Der Beirat hat in seiner 3. Sitzung vom 30.4,2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 und
den Tätigkeitsbericht sowie das projektbezogene Budget in der vorgelegten Form zur
Kenntnis gebracht.
Der Beirat der Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH empfiehlt die Entlastung der
Geschäftsführerin durch den Umlaufbeschluss.

Die Geschäftsführung der Erlebnis Rankweil Gemeinde Marketing GmbH beantragt im
Umlaufwege, die Gesellschafter mögen nachstehend angeführte Anträge beschließen.

Die Gesellschafterin (Marktgemeinde Rankweil) efteilt einstimmig die
Zustimmung zur nachstehenden schriftlichen Beschlussfassung: (31:0)
1) Der Jahresabschluss zum 31,12.2019 wird in vorliegender Fassung

genehmigt.
2) Bilanzgewinn 2OL9 (2,469,33 €) wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3) Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2019 die Entlastung erteilt.
4) Der Umlaufbeschluss wird in vorliegender Fassung genehmigt.

5. Sozialzentrum Rankweil GmbH, Jahresabschluss 20tg Umlaufbeschluss
A79L4l3 el
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von
48.964,59 € aus. Unter Einrechnung des Verlustvotrages aus 2018 (-299.536,49 €) beträgt
der Bilanzverlust -250.571,90 €, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird,

Der Jahresabschluss wurde am 15.6.2020 vom Beirat zur Kenntnis genommen und
einstimmig der Gemeindeveftretung zur Genehmigung weitergeleitet.
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Gemäß Gesellschaftervertrag ist der Gesellschafterin (Marktgemeinde Rankweil zu 100o/o)

derJahresabschluss zur Beschlussfassung und Entlastung der Geschäftsführung vorzulegen.

Die Gesellschafterin (Marktgemeinde Rankweil) beschließt einstimmig: (31:O)
1) Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird in vorliegender Fassung

genehmigt.
2) Bifanzergebnis 2O19 (Verlust von -25O.57L,90 €) wird auf neue Rechnung

vorgetragen.
3) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.
4) Der Umlaufbeschluss wird in vorliegender Fassung genehmigt.

6. Ringstraße Rankweil Projekt GmbH, Jahresabschluss 2019 - Umlaufbeschluss
AZ9t4l6 el
Die Bilanz weist im Jahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -16.402,10 € aus. Unter
Einrechnung des VerlusWoftrages aus 2018 im Ausmaß von -36.703,92 € beträgt der
Bilanzverlust -53.106,02 €, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird,

Die Gesellschaft weist zum 3I.L2.2019 ein negatives Eigenkapital von 18,106,02 € aus.

Gemäß Gesellschafterveftrag ist der Gesellschafterin (Marktgemeinde Rankweil zu 100o/o)
der Jahresabschluss zur Beschlussfassung und Entlastung der Geschäftsführung vorzulegen.

Der Beirat empfiehlt der Gemeindevertretung die untenstehende Beschlussfassung.

GV Muxel (öVP) schlägt vor, dass bei den Beschlusstexten jeweils die Namen der
Geschäftsführer angefühft werden sollen.

Die Gesellschafterin (Marktgemeinde Rankweil) beschließt einstimmig: (31:O)
1) Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird in vorliegender Fassung

genehmigt.
2) Bilanzergebnis 2019 (Verlust von -53.106102 €) wird auf neue Rechnung

vorgetragen.
3) Die Gesellschafterin gibt hiermit gegenüber der Geschäftsführung der

Ringstraße Rankweil GmbH die rechtsverbindliche Erklärung äb, ihre
Darlehensforderung erst dann geltend zu machen, wenn sämtliche anderen
Gesellschaftsgläubiger befriedigt sind. Diese Rückstehungserklärung gilt
auch im Insolvenzverfahren bis zur Befriedigung der übrigen Gläubiger der
Ringstraße Rankweil Projekt GmbH.

3) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung efteilt.
4) Der Umlaufbeschluss wird in vorliegender Fassung genehmigt.

7. Ringstraße Rankweil Projekt GmbH, Darlehensrückzahlung
AZ9L4l6lL
Die Ringstraße Rankweil Projekt GmbH wurde bekanntlich zur Abwicklung der in der
Ringstraße notwendigen Grundtransaktionen gegründet.
Die GmbH hat, mit Ausnahme von Mieteinnahmen, keine Einkünfte, Für die von der GmbH
durchzuführenden Immobilientransaktionen wurden inzwischen folgende Darlehen
gewähft.

02.06.20L7
04.12.2018
07.05.2019

540.000,00 €
1.304,000,00 €
1.200,000.00 €
3-044-000-00€
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In den jeweiligen Darlehensverträgen ist vorgesehen, dass die Tilgung des Darlehens in
jährlichen Raten erfolgt, wobei die Höhe der Darlehenstilgung durch Beschluss der
Gesellschafterin der Darlehensnehmerin (Gemeindevertretung der Marktgemeinde
Rankweil), jährlich festgelegt wird.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.06.2020 einstimmig (B:0)
die Empfehlung abgegeben, dass mangels entsprechender Liquidität auf die Tilgungen der
Darlehen hinsichtlich obiger Darlehensverträge für das Jahr 2020 verzichtet werden bzw.
dass 2020 keine Darlehensrückzahlungen erfolgen sollen.

Einstimmig wird, entsprechend der Empfehlung des Finanz- und Wirtschafts-
ausschusses beschlossen, dass für das Jahr 2020 keine Darlehensrückzahlungen
von der Ringstraße Rankweil Projekt GmbH an die Marktgemeinde Rankweil
efolgen sollen. (31:0)

8. Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Rankweil 2019
Az904l00lRA2019 aa
Nach der Einleitung durch die Vorsitzende trägt der Vorsitzende des Finanz- und
Wirtschaftsausschusses GV Herburger (ÖVe) den Bericht zum Rechnungsabschluss 2019
vor, welcher nachstehend auszugsweise erläutert wird:
Der vorliegende Rechnungsabschluss 2019 wurde den Mitgliedern des Finanz- und
Wiftschaftsausschusses zugestellt und in der Sitzung vom 18. Juni 2020 behandelt.
Abweichungen zum Voranschlag bzw. zum Vorjahr wurden diskutiert und konnten allesamt
kompetent vom Leiter der Finanzabteilung geklärt werden. Der Finanz- und Wirtschaftsaus-
schuss empfiehlt einstimmig die Annahme des vorliegenden Rechnungsabschlusses.

GV Herburger erläutert folgende wesentlichen Eckpunkte im Detail:
Der Jahresabschluss 2019 weist eine Gebarungssumme mit Einnahmen und Ausgaben von
jeweils 36,9 Mio. EUR aus und liegt damit um 2,60lo unter dem Wert von 2018 und um 4,5olo
unter dem Wert des Voranschlags für 2019.
Wie auch in den Vorjahren hat sich die Finanzlage der Marktgemeinde Rankweil sehr positiv
entwickelt. Mit einem weiteren Rekordergebnis von 6,0 Mio. € konnte wiederum das Vorjahr
übeftroffen und das bisher beste Ergebnis der laufenden Gebarung erzielt werden.
Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf eine stetige Steigerung der Einnahmen, hier stiegen
beispielsweise die Gemeindeabgaben und Eftragsanteile gegenüber 2018 um 1,2 Mio. €
oder 5,5olo auf einen weiteren Rekordwert von 22,4 Mio, €. Gleichzeitig nahmen die
Transferzahlungen (das sind Beiträge an Sozialfonds, Spitalfonds, ÖPNV und Landesumlage)
lediglich um 500.000,00 € zu, was zu einem Anstieg des Saldos aus Einnahmen abzüglich
Transferzahlungen um 0,7 Mio. € fühfte.
Gegenüber dem Voranschlag konnte in der laufenden Gebarung einnahmenseitig um 1,5
Mio, € mehr erreicht werden, ausgabenseitig konnten durch Einsparungen und
ProjekWerschiebungen um 0,7 Mio. € eingespart werden. Dies hat zum Resultat, dass die
frei verfügbaren Mittel nun 4,8 Mio. € anstatt den budgetieften 2,6 Mio, € betragen und
gegenüber 2018 um 758.000,00 € angestiegen sind.
Aufgrund dieser positiven Entwicklung der laufenden Gebarung sowie einer im Vergleich
zum Vorjahr etwas geringeren Investitionstätigkeit erhöhten sich die Rücklagen um 1,1 Mio.
€ auf einen Stand von 11,6 Mio. € (davon sind 1,6 Mio. € gebundene Rücklagen), der
Maastricht Saldo erhöhte sich ebenfalls auf 2,2 Mio. €.
Der Schuldenstand der Marktgemeinde Rankweil verringerte sich weiter von 11,6 Mio. € auf
10,3 Mio. €. Bei einer Bevölkerungszahl von 11.848 Einwohnern bedeutet dies eine
Verringerung der pro Kopf Verschuldung von 978,00 € in 2018 auf 873,00 € in 2019.
Wird dieser Schuldenstand nun mit den vorhandenen Rücklagen verglichen, so ergibt sich
erstmalig mit tL7o/o ein Deckungsgrad von über 1000/0, d.h. alle Schulden der Markt-
gemeinde Rankweil sind nun durch Rücklagen abgedeckt.
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Dieser wiederum sehr erfreuliche Rechnungsabschluss ist das Ergebnis der konsequenten
Haushaltspolitik der letzten Jahre und eröffnet uns auch Spielraum für die anstehenden
Gestaltungen im Oftszentrum.
Durch den Fokus der letzten Jahre auf die Haushaltskonsolidierung konnten schon viele
Einsparungspotenziale umgesetzt werden. Ausgehend von der Empfehlung des
Finanzausschusses hat der Gemeindevorstand beschlossen, zusätzlichen Fokus auf weitere
Einsparungspotenziale zu richten und hat entsprechende Themen adressiet. Dies ist
insbesondere daher wichtig, da es absehbar ist, dass die schwierigen Rahmenbedingungen
im laufenden Jahr 2020 auch einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzergebnisse der
Gemeinde haben werden,

GV Nesensohn (Spö) lobt die vorausschauende Finanzplanung welche zu dem guten Erfolg
geführt hat. Er merkt aber auch an, dass sparen mit Maß und Ziel erfolgen soll, In diesem
Zusammenhang bezieht er sich auf den mittlerweile wieder eingestellten Versuch, bei der
Reinigung an den Pflichtschulen Kosten einzusparen.
Weiters vertritt er die Meinung, dass anstatt der Beauftragung von Reinigungsfirmen,
arbeitslosen Personen die Möglichkeit geboten werden soll, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu
fassen.

GR Schwaszta stellt fest, dass außer notwendigen Investitionen, der Beschaffung von
Immobilien, die altbekannte Projektarbeit und die Eröffnung der Triftanlage keine Bausteine
für die Zukunft der Rankweiler Bevölkerung gesetzt wurden. Er veftritt die Meinung, dass
das Budget der Marktgemeinde Rankweil eine Blase an budgetierten Positionen zeigt,
welche nicht realisieft wurden.
Er verlangt Zahlentransparenz und eine von der Gemeindevertretung verabschiedete
Anforderung einer konkreten Finanz- und Investitionsplanung bis spätestens Oktober 2020
als Richtweft auf dem Tisch zu haben. Nur so könne ein nicht nur in der Sprache der Zahlen
gutes Budget 202I, sondern eines, das für das Gemeinwohl und die Zukunft der
Marktgemeinde Rankweil gut ist, ausgearbeitet werden.

Alle Redner danken den an der Erstellung des Rechnungsabschlusses beteiligten Personen.
Allen Voran dem Leiter der Finanzabteilung, Anton Amann, aber ebenso allen
Budgetverantwortlichen im Amt, an den Schulen, Kindergärten und im Bauhof sowie den
politischen Vertretern in den Ausschüssen.

Namens des Finanz- und Wirtschaftsausschusses stellt GV Herburger den
Antrag, den Rechnungsabschluss für das Jahr 2OL9, mit Gebarungssummen in
Höhe von jeweils 36.874.630,45 €,, inklusive der integrieften fünf Jahresab-
schlüsse (Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH, Sozialzentrum
Rankweil GmbH, Marktgemeinde Rankweil Immobilienverwaltungs GmbH,
Biomasseheizwerk Bifang GmbH und Ringstraße Rankweil Projekt GmbH) in der
vorliegenden Fassung zu genehmigen.

Dem vom Vorsitzenden des Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorgetragenen
Antrag wird einstimmig zugestimmt. (31:0)

9. Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, TW Tippwest GmbH, GST-NR
59141, An der Maut
AZ 03L10313412020
Die Firma TW Tippwest GmbH beabsichtigt, auf der GST-NR 59L415 einen mobilen, tempo-
rären Verkaufsshop im Ausmaß von 12,0 x 6,0 m zu errichten. Für die gegenständliche
Fläche ist eine Mindestgeschosszahl von 2 verordnet. Nachdem die Container eingeschossig
sind, ist eine Ausnahme von der verordneten Mindestgeschosszahl erforderlich, Das Grund-
stück GST-NR 5914/5 ist im Eigentum der ZIMA Projekt Baugesellschaft mbH.
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Sowohl die Firma TW Tippwest GmbH als auch die Firma ZIMA Projekt Baugesellschaft mbH
sind bereit, einen Raumplanungsvertrag zu unterschreiben, in dem geregelt ist, dass das
Verkaufslokal nach einer Frist von dreiJahren wieder entfernt werden muss. Bei Nichtein-
haltung dieser Verpflichtung droht eine Veftragsstrafe.
Die Ausnahme wurde am 17.6.2020 im Ortsentwicklungsausschuss kontrovers diskutieft.

GV Fischer (FORUM) schlägt vor einen Grundsatzbeschluss zu fassen, mit welchem
Wettlokale in bestimmten Bereichen verhindert werden können.

Gemäß dem Ansuchen der Tippwest GmbH (im Auftrag der Grundeigentümerin
ZIMA Projekt Baugesellschaft mbH) wird auf Empfehlung des Gemeinde-
vorstandes vom 29.6,2020 die Ausnahme der Mindestgeschosszahl von 2 auf 1,
GST-NR 591415 nach Maßgabe der Einreichplanung der Atzmüller GmbH,
Projekt-Nr. O3-I212O19 vom 4.3.2O2O einstimmig versagt. (30:0 GV Muxel
(öVP) war zur Abstimmung nicht im Saal)
Der Standoft wird für nicht passend gesehen, da die Straße an der Maut eine
wichtige fuß- und radläufige Verbindung darstellt und die Ansiedelung darüber
hinaus dem REK widersprechen würde.

l0.Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, Aloisia Achtsnit, GST-NR L3O7l5,
Hans-Frick-Weg
AZ 03110313412020
Die Antragstellerin hat mit Eingabe vom 10.6.2020 nach Maßgabe der Plan- und
Beschreibungsunterlagen vom 3.4.2020 um die Genehmigung einer Ausnahme vom Maß
der baulichen Nutzung auf der Liegenschaft GST-NR 130715, KG Rankweil angesucht.
Geplant ist ein Mehrwohnungsgebäude mit 9 Wohneinheiten inkl. integriefter Tiefgarage.
Für die vorgenannte Liegenschaft wurde das Maß der baulichen Nutzung mit BNZ 55, BFZ
30 und GZ 2,5 festgelegt, Durch das geplante Bauvorhaben würde sich das Maß der
baulichen Nutzung auf BNZ 6I, BFZ 37 und G23,0 erhöhen,

Der Gestaltungsbeirat hat in seiner Sitzung am 28.5,2020 die Empfehlung abgegeben die
beantragten Ausnahmen zu efteilen. Aufgrund der Klimawandelanpassungsstrategie soll das
Flachdach extensiv begrünt werden. Der Ortsentwicklungsausschuss schließt sich in seiner
Sitzung vom 17.6.2020 einstimmig dieser Meinung an.

Die drei im Rahmen des Anhörungsvefahrens nach $ 35 Abs. 2 RPG eingegangenen
Stellungnahmen von Nachbarn werden vollinhaltlich verlesen.

GV Fischer (FORUM) stellt fest, dass ein Baukörper dieses Ausmaßes durchaus eine
Beeinträchtigung für die Nachbarn darstellt, jedoch ist die verdichtete Bebauung ein Gebot
der Stunde.

Gemäß dem Ansuchen von Aloisia Achtsnit/Nägele Wohn- und Projektbau
Gesef lschaft mbH, wird auf Empfehlung des Gemeindevorstandes vom22.6,2O2O
die Ausnahme auf Erhöhung der BNZ von 55 auf 61, der BFZ von 30 auf 37 und
der GZ von 2,5 auf 3, GST-NR L3O715, Hans-Frick-Weg, nach Maßgabe der Plan-
und Beschreibungsunterlagen vom 3.4.2020, gemäß S 35 RPG einstimmig
efteilt. (31:O)

11. Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, Stadelmann/Schmid, Müller/
Böttiger, GST-NR 8050, Eschenweg
A203U0313412020
Die Antragsteller haben mit Eingabe vom t6.2.2020 nach Maßgabe der Plan- und Beschrei-
bungsunterlagen vom L6.2.2020 um die Genehmigung einer Ausnahme vom Maß der
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baulichen Nutzung auf der Liegenschaft GST-NR 8050, KG Rankweil angesucht, Das GST-
NR 8050 (581 mz) wurde durch Beschluss des Gemeindevorstandes vom 3.2.2020 in GST-
NR 8050/1 (302 m2) und GST-NR 8050/2 (279 m2) geteilt. Geplant ist auf beiden neuen
Grundparzellen je ein Einfamilienwoh nhaus mit überdachter Abstellfläche.
Für die vorgenannte Liegenschaft wurde das Maß der baulichen Nutzung mit BNZ 45, BFZ
25 und GZ 2,0 festgelegt. Durch das geplante Bauvorhaben würde sich das Maß der
baulichen Nutzung auf der neu gebildeten GST-NR 8050/1 von BFZ 25 auf 38,2 sowie auf
der neu gebildeten GST-NR 8050/2 von BNZ 45 auf 45,7 und BFZ 25 auf 41,3 erhöhen.

Während des Anhörungsverfahrens gemäß $ 35 Abs. 2 RPG sind keine Stellungnahmen
eingelangt.

Der Gestaltungsbeirat hat in seiner Sitzung am 28.5.2020 unter folgenden Voraussetzungen
die Erteilung der beantragten Ausnahmen empfohlen: die Flachdächer sind extensiv zu
begrünen, der Gemeinde ist ein Außen- und Grünraumkonzept sowie ein Farb- und
Materialkonzept vorzulegen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Differenzierung
von Wohnhaus und Garagenkörper zu legen, Der Ortsentwicklungsausschuss schließt sich
in seiner Sitzung vom L7.6.2020 einstimmig dieser Meinung an.

Gemäß dem Ansuchen von Joachim Stadelmann und Veronika Schmid, wird auf
Empfehlung des Gemeindevorstandes vom 22.6.2020 die Ausnahme auf
Erhöhung der BFZ von 25 auf 38,2" GST-NR 8050/1 und gemäß dem Ansuchen
von Stefanie Müller und Matthias Böttiger, die Ausnahme auf Erhöhung der BNZ
von 45 auf 45,7 und der BFZ von 25 auf 41,3, GST-NR 8050/2n beide im
Eschenweg, nach Maßgabe der Plan- und Beschreibungsunterlagen vom
L6.2.2O2O, gemäß S 35 RPG einstimmig erteilt. (31:0)

12.Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Manfred Eltensohn GmbH, GST-
NRN 8185, Römergrund
AZ03rl02l22l40
Die Firma Manfred Ellensohn GmbH beabsichtigt, auf den in ihrem Eigentum befindlichen
GST-NRN B1B5 und GST-NR 8195 ein neues Verkaufsgebäude für Gebrauchtwagen zu
errichten und den bestehenden Parkplatz zu erweitern. Es soll ein eingeschossiges Betriebs-
gebäude und ein Carpoft für B PKW erstellt werden.
Eine Teilfläche der GST-NR B1B5 weist die Widmung Bauerwartungsfläche Betriebsgebiet
Kategorie I auf. Um das Projekt umsetzen zu können, langte von der Grundeigentümerin
am 10.6,2020 ein Vorschlag zur Anderung der Flächenwidmung der betreffenden Teilfläche
der GST-NR B1B5 von Bauerwartungsfläche Betriebsgebiet Kategorie I in Baufläche
Betriebsgebiet Kategorie I ein. Der Anderungsvorschlag zum Flächenwidmungsplan wurde
in der Sitzung des Ortsentwicklungsausschusses am L7.6.2020 behandelt.

Neu gewidmete Bauflächen sind grundsätzlich binnen einer Frist von sieben Jahren zu
bebauen, ansonsten wird das betreffende Grundstück rückgewidmet, Die Widmung kann
nur dann unbefristet erfolgen, wenn gleichzeitig ein Raumplanungsvertrag abgeschlossen
wird. Im Vertrag wird vereinbaft, dass die Fläche entsprechend dem eingereichten Projekt
binnen einer gewissen Frist (max, sieben Jahre) bebaut werden muss, Weiters kann die
Gemeinde auch MindesWorgaben an Bepflanzung/Begrünung der betreffenden Fläche
verlangen. Sollten die Verpflichtungen nicht eingehalten werden, droht eine Veftragsstrafe.
Der Ortsentwicklungsausschuss hat sich einstimmig für die Variante der unbefristeten
Widmung samt Abschluss eines Raumplanungsvertrages ausgesprochen.

Gemäß 5 23 RPG wird auf Empfehlung des Gemeindevorstandes vom 29.6.2O20
zum Entwurf über die Anderung des Flächenwidmungsplanes entsprechend dem
Plan Marktgemei nde Ra n kwei l, vom 17. 6. 2O2O, Z,l. OgU 02 | 22l 40, kei n Ei nwa nd
erhoben. Die als Bauerwaftungsfläche Betriebsgebiet Kategorie I gewidmete
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Teilfläche der GST-NR 8185 soll in Baufläche Betriebsgebiet Kategorie I
umgewidmet werden. (31:0)
Im Raumplanungsveftrag ist aufzunehmen, dass die nicht gewerblich genutzten
Flächen naturnah zu gestalten und die Dachflächen extensiv zu bepflanzen sind.
Die Planauflage für diesen Entwurf über die Anderung des Flächenwidmungs-
planes hat gemäß S 21 RPG zu efolgen.

13. Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Frick/Welte, GST-NR 82O9,
Römergrund
AZ03Llo2l22l4L
Die Firma b2 Verwaltungs GmbH in Klaus ist Alleineigentümerin der GST-NR 8191 im
Betriebsgebiet Römergrund (Widmung Baufläche Betriebsgebiet Kategorie II). Die Firma
OMICRON electronics GmbH, Klaus, hat die Firma b2 Verwaltungs GmbH übernommen, Auf
GST-NR 8191 soll ein Betriebsgebäude für bis zu 150 Mitarbeiter mit Tiefgarage errichtet
werden.
Stellplätze im größeren Ausmaß im Außenbereich der betreffenden Liegenschaft würden zu
Lasten der Objektgröße gehen, was wiederum weniger Arbeitsplätze bedeuten würde.
Das in der Nähe befindliche GST-NR 8209 (Eigentümer Josef Frick und Edith Welte) würde
sich als Firmenparkplatz für den neuen Betriebsstandort der Firma b2 eignen, Ein Verkauf
der GST-NR 8209 ist noch nicht efolgt, eine Punktation zwischen den Eigentümern und der
Firma OMICRON liegt jedoch bereits vor.
Die GST-NR 8209 weist die Widmung Bauerwartungsfläche Betriebsgebiet Kategorie I auf.
Um einen Parkplatz errichten zu können, ist eine Umwidmung erforderlich.
Neu gewidmete Bauflächen sind grundsätzlich binnen einer Frist von sieben Jahren zu
bebauen, ansonsten wird das betreffende Grundstück rückgewidmet. Die Widmung kann
nur dann unbefristet erfolgen, wenn gleichzeitig ein Raumplanungsvertrag abgeschlossen
wird. Ein Vertrag hat den Vorteil, dass die Gemeinde dem Grundeigentümer privatrechtliche
Verpflichtungen auferlegen kann. (2.B. MindesWorgaben an Bepflanzung/Begrünung der
betreffenden Fläche).
Der Oftsentwicklungsausschuss hat sich am 17.6.2020 einstimmig für die Variante der
unbefristeten Widmung samt Abschluss eines Raumplanungsvedrages ausgesprochen.

Gemäß $ 23 Raumplanungsgesetz (RPG) wird auf Empfehlung des Gemeindevor-
standes vom 29.5.2O20 zum Entwurf über die Anderung des Flächenwidmungs-
planes entsprechend dem Plan Marktgemeinde Rankweil, vom 17.6.2O2Ot Zl.
OgLlO2l22l41, kein Einwand erhoben. Die als Bauerwaftungsfläche Betriebs-
gebiet Kategorie I gewidmete GST-NR 82O9t KG Rankweil, soll einstimmig in
Baufläche Betriebsgebiet Kategorie I umgewidmet werden. (31:0)
Die Planauflage für diesen Entwurf über die Anderung des Flächenwidmungs-
planes hat gemäß 5 21 RPG zu efolgen.

14. Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Rothmund/Kovar/Tschann/Kriegl,
GST-NRN 6328,6329 und 6330, Pfäfersweg
AZ o3lloslL9
Das GST-NR 6328 gehört je zur Hälfte Christian und Michael Rothmund, die GST-NRN 6329
und 6330 je zu einem Drittel Irene Kovar, Marlies Tschann und Maftha Kriegl,
Die Grundstücke befinden sich am Pfäfersweg und weisen die Widmung Bauerwatungs-
fläche Wohngebiet auf. Die Eigentümer sind bestrebt, dass ihre Flächen in Baufläche
Wohngebiet umgewidmet werden.
Das Umwidmungsansuchen wurde bereits mehrmals im Oftsentwicklungsausschuss
behandelt.
Für die künftige Entwicklung des südlich angrenzenden Gebietes ist es wichtig, dass die
vom Büro Besch und Partner ausgearbeiteten Erschließungsvarianten nach wie vor möglich
und umsetzbar sind bzw. bleiben.
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Die Firma ZIMA Wohn Baugesellschaft mbH, welche die antragsgegenständlichen Flächen

käuflich erwerben wird, hat eine Bebauungsstudie erstellt um darzustellen, wie die Flächen

bebaut werden könnten. Das Büro Besch und Paftner hat diese Bebauungsstudie zwecks

Übereinstimmung mit den bereits ausgearbeiteten Erschließungsvarianten geprüft und für
passend befunden.

Das Umwidmungsvefahren könnte eingeleitet werden und die Planauflage erfolgen' Die

Variante der unbefristeten Widmung mit Erstellung eines Raumplanungsveftrages wird
bevorzugt, da die Gemeinde die Zusicherung der künftigen Grundeigentümerin (Firma

ZIMA) zur Übertragung der Erschließungsstraßen ins Eigentum der Gemeinde vertraglich
regeln kann.

Die endgültige Festlegung der Varianten sowie die Ausarbeitung des Raumplanungs-

veftrages sollen über den Sommer erfolgen. Wenn diese offenen Punkte geklärt sind, kann

die zweite Beschlussfassung für die Anderung des Flächenwidmungsplanes erfolgen'

Gemäß 5 23 Raumplanungsgesetz (RPG) wird auf lmpfehlung des Gemeinde-
vorstandes vom 29.6.2020 zum Entwurf über die Anderung des Flächenwid-
mungsplanes entsprechend dem Plan Marktgemeinde Rankweil, vom 23.6.2020,
7;l, O3Ll05/19 kein Einwand erhoben. Die als Bauerwaftungsfläche Wohngebiet
gewidmeten GST-NRN 63281 5329 und 6330, KG Rankweil, sollen ginstimmig in
gaufläche Wohngebiet umgewidmet werden. (30:O GV Muxel (öVp) war zur
Abstimmung nicht im Saal)
Die Planauflage für diesen Entwurf über die Anderung des Flächenwidmungs-
planes hat gemäß S 21 RPG zu edolgen.

15. Anderungsvorschlag Flächenwidmungsplan, Rudolf Böckle, GST-NRN 5880/3'
Im Maftinsfeld
AZ o3Llozlz2lLo
Der Eigentümer der GST-NR 587612 und 5BB0/3, Rudolf Böckle, ist bestrebt, seine

Grundstücke von Freifläche Landwirtschaft in Baufläche umzuwidmen, um der Tochter die
Errichtung eines Wohnhauses zu ermöglichen. Die Flächen befinden sich in der
Landesgrünzone.
Der vom Grundeigentümer gemäß 5 23 Abs. a RPG angerufene unabhängige

Sachverständigenrat ist in seinem Gutachten vom22.7.2013 zum Ergebnis gekommen, dass

aus raumplanerischer Sicht bei den betreffenden Grundstücken eine geringfügige

Ausweitung (max. eine Bautiefe) der Bauwidmung vorgenommen werden könnte.
Vom Rechtsvertreter des Eigentümers, Dr, Welte, langte daraufhin der Antrag ein,

zumindest eine Bautiefe der betreffenden Grundstücke in Baufläche umzuwidmen.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 17.2.2020 einen Grundsatzbeschluss
gefasst, dass er sich eine Umwidmung der betreffenden Fläche, wie vom USR empfohlen,
vorstellen kann. Bei einer Besprechung mit Vetretern der Raumplanungsabteilung des

Amtes der Vlbg. Landesregierung am 20.5.2020 wurden die Grundlagen für eine mögliche

Herausnahme der betreffenden Fläche aus der Landesgrünzone besprochen. Das Amt der
Vlbg. Landesregierung befürwortet eine Herausnahme aus der Landesgrünzone für eine

Wohnbebauung jedoch nicht.
Der Ortsentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.6.2020 die Ansicht des Amtes

der Vlbg. Landesiegierung veftreten und einstimmig die Anderung des Flächen-

widmungsplanes abgelehnt.
Analog der Aussage der Vlbg. Landesregierung und auf Empfehlung des
Gemeindevorstandes vom 29.5.2020 wird die Anderung der Flächenwidmung
einstimmig versagt, da die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. (31:0)
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16. Anderungsvorschlag zum Flächenwidmungsplan, Krankenhausbetriebsgesell-
schaft, LKH Rankweil, GST-NR 6497lS u.a., Valdunastraße
Az03tl02122137
Für die geplanten Enweiterungsmaßnahmen beim LKH Rankweil sind Anderungen des
Flächenwidmungsplanes erforderlich. Die erforderlichen Umwidmungsbeschlüsse wurden
von der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Rankweil bereits gefasst: eine Teilfläche
der GST-NR 643715 im Ausmaß von 6.940 m2 sollte von forstwirtschaftlich genutzter Fläche
(Wald) in Baufläche Mischgebiet, Vorbehaltsfläche - Gesundheitseinrichtung umgewidmet
werden, Weiters sollte eine Teilfläche der GST-NR 643715 im Ausmaß von 1,502,00 mz und
eine Teilfläche der GST-NR 66301L im Ausmaß von 363,00 mz in Verkehrsfläche Straße (VS)
umgewidmet werden. Die betreffenden Flächen sind im Eigentum des Landes Vorarlbeig, 

-

Die von der Gemeindeveftretung bereits beschlossene Bauflächenwidmung im Bereich des
LKH Rankweil erfolgte unbefristet, da beabsichtigt war, mit dem Land Vorarlberg einen
Raumplanungsvertrag abzuschließen, Der Vertrag beinhaltete insb. die Kompensation der
durch den Erweiterungsbau wegfallenden Waldfläche (6.940,00 m2) bzw. die Zusicherung
des Landes, dass in jenem Bereich, wo sich der Parkplatz befindet (GST-NR 6396/I--
EigentÜmer Land Vorarlberg) nicht gebaut werden darf und in diesem Bereich als Ausgleich
bereits gewidmete Baufläche von mind, 6.940,00 m2 in forstwiftschaftlich genutzte Fläche
(Wald) umgewidmet werden kann.
Die Landesregierung hat nunmehr mitgeteilt, dass sie keine unbefristete Bauflächenwid-
mung mit Abschluss eines Raumplanungsvertrages, sondern eine befristete Bauflächen-
widmung ohne Vertrag bevorzugt. Diese Anderung macht die Neuabwicklung des gesamten
Vefahrens erforderlich. Es muss daher der Entwurf zur Anderung des Flächenwid-
mungsplane.s neu aufgelegt werden. Die umzuwidmenden Flächen sind genau dieselben.
Die einzige Anderung ist jene, dass eine befristete Widmung beschlossen werden soll. Die
festzulegende Folgewidmung (im Falle der Nichtbebauung binnen 7 Jahren) soll Freifläche
Freihaltegebiet (FF) sein. Das Amt der Vlbg. Landesregierung hat jedoch klarlestellt, dass,
auch wenn kein Raumplanungsvertrag gewünscht ist, zwischen Gemeinde und Land sehr
wohl eine Vereinbarung abgeschlossen werden kann, um den Waldflächenverlust auszu-
gleichen.

Bei befristeten Neuwidmungen in Baufläche ist auch das Mindestmaß der baulichen Nutzung
festzulegen. Nachdem die Festlegung eines Mindestmaßes ausreichend ist, wurden in
Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Mafte folgende Zahlen vorgeschlagen: BFZ 35,
BNZ 40 und GZ 2. Es handelt sich hier um Mindestmaße, das heißt diese Zahlen werden
jedenfalls erreicht, Überschreitungen sind zulässig, Die Zahlen werden für jenen Bereich
verordnet, der umgewidmet werden soll.

Gemäß $ 23 Raumplanungsgesetz (RpG) wird fotgender Entwurf über die
Anderung des Flächenwidmungsplanes entsprechend der Planbeilage vom
1.7 .2O2O, Zl. OgU 02 | 22 I 37 ei nsti m m i g beschlossen : (3 1 : 0). Die als forstwirtschaftlich genutzte Fläche (Wald) ersichtlich gemachte

Teilffäche der GST-NR 6437 ls im Ausmaß von G.940,oo mz, ist in Baufläche
Mischgebiet, Vorbehaltsfläche [ge] befristet umzuwidmen.. Als Folgewidmung für die umzuwidmende Teilfläche der GST-NR 643715 im
Ausmaß von 6.94O,00 mz soll FF (Freifläche Freihaltegebiet) festgelegt
werden.

o Die als forstwirtschaftlich genutzte Fläche (Wald) ersichtlich gemachten
Teifflächen der GST-NR 6437|s im Ausmaß von 1.5o2,oo mz und der Gsr-NR
6630ll im Ausmaß von 363,00 m2 sind in verkehrsfläche straße (vs)
umzuwidmen.

Die Planauflage für diesen Entwurf über die Anderung des Flächenwidmungs-
planes hat gemäß S 21 RPc zu efolgen.
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Gemäß SS 31 iVm 29 RPG wird der Entwuff über die Anderung der Verordnung
über das Maß der baulichen Nutzung in folgendem Ausmaß einstimmig
beschlossen: (31:0)
Betreffend jene Teilfläche der GST-NR 643715, die umgewidmet werden sollte,
sind folgende Mindestmaße festzulegen: BFZ 35, BNZ 4O und GZ 2 (entsprechend
der Plan Marktgemei nde Rankweil, vom L.7,2O2q Z;l. O3I I 02 I 22 | 37).

Die Planauflage für diesen Entwud über die Anderung der Verordnung über das
Maß der baulichen Nutzung hat gemäß SS 31 iVm 29 RPG zu elfolgen.

17. Benützungsentgelt für öffentliche Verkehrsflächen
AZ90213 aa
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner 18. Sitzung vom 19.11,2019 die Steuern,
Abgaben und Gebühren behandelt und die Empfehlung abgegeben, dass die damals neu
vom Amt vorgeschlagenen ,,Benützungsentgelte für die Sondernutzung an öffentlichen
Verkehrsflächen" an den Gemeindevorstand zur Diskussion übergeben werden sollen.

Die Tarife wurden in Anlehnung an jene der Stadt Feldkirch durch die Ortspolizei

Anm.: Punkt 1.4 wurde von der Vorlage Feldkirch nicht übernommen

GV Muxel (OVP) schlägt vor, die Gebühr zum Punkt 1.5 zu präzisieren, da es nicht
ökonomisch erscheint, wenn zum Beispiel eine Werbefahne aufgestellt wird und dann für
3,60 € eine Rechnung auszustellen ist,

Die Benützungsentgelte werden in der vorgeschlagenen Höhe mit Wirkung vom
L.I.2O2L einstimmig festgesetzt. Eine jährliche Indexierung efolgt in Anleh-
nung an den Lebenshaltungskostenindex Vorarlberg, wobei die Entgelte kfm.
auf- bzw. abzurunden sind. (27=4 GV Muxel 1öVe1 und alle SPö)

18.Bürgschaftsübernahme für Kreditrückzahlung zum Projekt,,Grundwasser-
brunnen Im Schlatt"
AZ 62014
Auf den Flächen der Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt an der unteren Ill errichtet
die Wassergenossenschaft Rankweil den Grundwasserbrunnen,,Im Schlatt",
Die Bauarbeiten umfassen eine Brunnenbohrung mit dem dazugehörigen Betriebsgebäude
sowie den Bau einer knapp zwei Kilometer langen Transportleitung vom Brunnen bis ins
bestehende Leitungsnetz am Unteren Paspelsweg,

t{wst
in a/E

Betra{
netto

1- werbeausst€lurrg€n urd veränstaltungen zu wirtschafttchen
zwed(en

1,1. Dsrch Fahe€uge bis 10m2 Grundhereit$eflung 68,O0

lrto.oo1.2, ourch Fahrzeuge ab 10m2 crundbereitstellung

1,3. Durch Personen für werbeadecke je nach Person und Tag rr,o0

3,6!1,5. Bei sonstig€r Inanspruchnahme je angefangenem m2 Grundbereit-
stelluno und Tao

2. lagerung vori Baustoffen, Schrott, Ba$g€rätcn, contakErnr Lade-
mrdden uder mstire Gmerstärde sowie Aüfsteflen von Baüo€räten-

{ao[2,1. Bis 10rEA pra öng€fangenem Monat pauschal

2.2. zusäEfich ab 10m? pro angeföngenem mz und lüonat 3.60

3- Mä roni-verkäufsstärde

3.1, Tagespauschale für Grundbeistellung 25.|N

3.2. saisonpa[schale für Grundbeistellung {Anfang okober bis Ende
Fehrüarl

25{},OO

23. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung am 9.7.2020



-339-

Durch den neuen Brunnen an der unteren lll soll der Wasserbedarf für das Versorgungs-
gebiet bis 2055 gesicheft sein.
Die Wassergenossenschaft hat in ihrer Sitzung am 29.4.2020 die Finanzierung der
Projektkosten von 3,3 Mio, € an die Uni Credit Bank Austria AG in Form eines fixverzinsten
Darlehens über eine Laufzeit von 24 Jahren vergeben.
Mit Schreiben vom 4.5.2020 hat die Wassergenossenschaft die Marktgemeinde Rankweil
diesbezüglich um die Übernahme der Haftung als,,Bürge und Zahler" gemäß 5 1357 ABGB
für diese Finanzierung ersucht (also solidarische Haftung gemeinsam mit der Wasser-
genossenschaft als Schuldner).

Zur Sicherstellung aller Forderungen, wird die Haftung als Bürge und Zahler
gemäß 5 1357 ABGB für das Schuldverhältnis zwischen der Uni Credit Bank
Austria AG und der Wassergenossenschaft Rankweil für das Projekt Grund-
wasserbrunnen ,,Iln Schlatt" in Höhe von 3r3 Mio. €, vorbehaltlich der
aufsichtsbehördlichen Genehmigung der Landesregierung, einstimmig über-
nommen.

19. Energiebericht 2019
Ein Auszug aus dem Energiebericht 2019 wird zur Vefteilung gebracht, Die Zugangsdaten
zum vollständigen Bericht sind auf dem Deckblatt der Broschüre angeführt. Die Vorsitzende
erläuteft auszugsweise einzelne Positionen.

Der Energiebericht 2019 wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

20. Genehmigung der Verhandlungsschriften über die 22. öffentliche Sitzung der
Gemeindeveftretung vom 3.3.202O
Zur Verhandlungsschrift der 22. öffentlichen Sitzung der Gemeindeveftretung vom 3.3.2020
werden keine Einwände erhoben. Diese gilt somit einstimmig als genehmigt.

21. Allfälliges
GV Fischer (FORUM) stellt die Frage nach der Bewilligung der Betonmauern beim BV
Abfalterer/Schorn, GST-NR 131816,Im Pucks 5. Die Vorsitzende erläutert, dass die Höhe
der Mauern so bewilligt wurde.

GV Fischer (FORUM) erkundigt sich, ob es wirklich erforderlich ist, dass bei der Sekretärin
der Grund für einen Sprechstundenbesuch genannt werden muss, Die Vorsitzende
beg ründet diese angeord nete Vorgehensweise.

GV Bauer (FORUM) lobt die Errichtung der neuen Skateanlage im Gastraareal. Sie erkundigt
sich, ob die Nutzungszeiten nicht auf nach 22.00 Uhr ausgeweitet werden könnten.
Vbgm. Prenn (ÖVP) erläutert, dass die Nutzung zusammen mit den Jugendlichen definiert
werden muss. Letztendlich muss die Situation jedoch auch für die Nachbarn erträglich sein.

GV Dietrich (FORUM) erkundigt sich, ob von der Baubehörde eine Endkontrolle über die
Ausführung von Bauvorhaben efolgt. Im Konkreten vertritt er die Meinung, dass das Wohn-
und Geschäftshaus an der Hadeldorfstraße nicht den ursprünglichen Eingabeplänen
entspricht,
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22, Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung, Glavac Nina, GST-NR 7345/10'
Hinter den Bündten
AZ 03110313412020
Die Antragstellerin hat mit Eingabe vom 4.5.2020 nach Maßgabe der Plan- und
Beschreibungsunterlagen vom 25.3.2020 um die baubehördliche Bewilligung für den Umbau
des bestehenden Carpofts in eine Garage und für die Einhausung der Terrassenüber-
dachung beim bestehenden Einfamilienwohnhaus auf der Liegenschaft GST-NR 73451L0,
Hinter den Bündten 23d, angesucht.
Im Zuge des Ermittlungsvefahrens wurde festgestellt, dass das zulässige Höchstmaß der
baulichen Nutzung (BFZ) überschritten wird.
Für die vorgenannte Liegenschaft wurde das Maß der baulichen Nutzung mit BNZ 55, BFZ

30 und GZ 2,5 festgelegt. Durch das geplante Bauvorhaben würde sich das Maß der
baulichen Nutzung auf BFZ 38,3 erhöhen.
Mit Schreiben vom 18.6.2020 hat die Antragstellerin um Eteilung einer Ausnahme von der
Verordnung der Gemeindeveftretung der Marktgemeinde Rankweil über die Festsetzung des
Maßes der baulichen Nutzung betreffend die Uberschreitung der Bauflächenzahl (BFZ)
angesucht.

Der Ortsentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am L7.6.2020 einstimmig die
Empfehlung abgegeben, die beantragte Ausnahme zu efteilen.
Während des Anhörungsvefahrens gemäß 5 35 Abs. 2 RPG sind keine Stellungnahmen
eingelangt.

Gemäß dem Ansuchen von Nina Glavac wird die Ausnahme auf Erhöhung der BFZ
von 30 auf 38,3, GST-NR 7345lLq Hinter den Bündten 23d, KG Rankweil, nach
Maßgabe der Plan- und Beschreibungsunterlagen vom 25.3.2020 gemäß 5 35
RPG einstimmig erteilt. (31:0)

Ende der Sitzung: 21:35 Uhr

ffio,r*, W4'1!,.A

Bgm, Mag. Katharina Wöß-Krall
Vorsitzende

Christian Breuß, MAS
Schriftführer
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